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Sitzung des Kreistages 

 

 

Am Montag, 21.10.2019, findet um 09.00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu in 

Mindelheim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine öffentliche Sitzung des Kreistages statt. 
 

T a g e s o r d n u n g: 

 

1. Änderung der Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter am Verwaltungsgericht 

 

2. Neufassung der Abfallgebührensatzung 

 

3. Sachstand Klinikfusion 

 
Mindelheim, 10. Oktober 2019 
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31 - 1711.0/2 

 

 

Immissionsschutz; 

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 

Antrag auf Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Lagerung von Flüssiggas 

auf den Grundstücken Fl.Nrn. 179/15 und 179/25 der Gemarkung Zell 

durch Herrn Arthur Gerber, Schillerstraße 11, 88450 Berkheim 

 

 

Derzeit wird an o. g. Standort ein oberirdischer genehmigungsfreier 2,9 t Lagerbehälter für Flüssiggas be-

trieben. Diese Anlage soll nun durch den geplanten 2,9 t erdgedeckten Lagerbehälter erweitert werden. 

Somit besteht die Anlage künftig aus zwei Flüssiggastanks mit einem Inhalt von jeweils 6.400 l (entspricht 
jeweils 2,9 t), bzw. einem gesamten maximalen Füllgewicht von 5,8 Tonnen Propan. Die Anlage dient der 

Energieversorgung (Heizzwecke) der angeschlossenen Gewerbebetriebe an diesem Standort.  

 

Durch die beantragte Erweiterung erreicht bzw. überschreitet die Anlage erstmalig die Grenze von 3 Ton-

nen Lagermenge, sodass das Vorhaben einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedarf.  

 

Das Landratsamt Unterallgäu führt ein vereinfachtes immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfah-

ren gemäß § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetztes (BImSchG) in Verbindung mit Nr. 9.1.1.2 des An-

hangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) durch. 
 

Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht generell vorgeschrieben. Über deren Er-

fordernis ist aber durch eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls (§ 7 Abs. 2 UVPG i. V. m. 

Nr. 9.1.1.3 der Anlage 1 zum UVPG) zu entscheiden. Das Landratsamt Unterallgäu führte die erforderliche 

standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls durch.  

 

An der Vorprüfung wurden die Bereiche Baurecht und Naturschutz, die Umweltschutzingenieurin sowie 

die fachkundige Stelle Wasserwirtschaft des Landratsamtes Unterallgäu beteiligt.  

 

Die standortbezogene Vorprüfung ist gemäß § 7 Abs. 2 UVPG in zwei Stufen durchzuführen. In der Stufe 
1 war zu prüfen, ob bei dem Vorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Nummer 2.3 der 

Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Wenn die Prüfung in der ersten Stufe ergibt, 

dass besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, so prüft die Behörde auf der zweiten Stufe unter Be-

rücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Um-

weltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes be-

treffen und nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 

 

Insgesamt hat die Prüfung ergeben, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf (§ 7 

Abs. 2 Sätze 4 und 6 UVPG). 

 
Die näheren Gründe für diese Feststellung sind im Aktenvermerk vom 30.09.2019, Az.: 31 - 1711.0/2, 

angeführt. Dieser kann beim Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Immissionsschutz, Abfallrecht, Boden-

schutz, Zimmer 315, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim, eingesehen werden.  

 

Diese Feststellung wird entsprechend § 5 Abs. 2 UVPG bekannt gegeben und ist nicht selbständig anfecht-

bar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 
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Die Belange des Umweltschutzes werden im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-

verfahrens geprüft.  

 
Mindelheim, 1. Oktober 2019 

 

 

13 - 2042 

 
 

Anträge auf Erstattung der Fahrtkosten für den Schulbesuch für das 

Schuljahr 2018/2019 können noch bis 31. Oktober 2019 eingereicht werden 

 
 

Wer im vergangenen Schuljahr seine Fahrkarten gesammelt hat, sollte jetzt daran denken, diese so bald 

wie möglich beim Landratsamt Unterallgäu einzureichen: Noch bis 31.10.2019 kann die Erstattung der 

Fahrtkosten beantragt werden. Später eingehende Anträge dürfen nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

Die Fahrtkostenerstattung beantragen können Schüler/innen an öffentlichen oder staatlich anerkannten 

privaten Gymnasien, Berufsfachschulen und Wirtschaftsschulen ab der elften Jahrgangsstufe, Schüler/in-

nen an Fachoberschulen, Berufsoberschulen und Berufsschulen (Teilzeit- und Blockunterricht). Erstattet 

werden die Kosten der notwendigen Beförderung zur „nächstgelegenen Schule“ allerdings nur, wenn die 
Familienbelastungsgrenze von 440 Euro pro Schuljahr und Familie überschritten wird. Diese Grenze ent-

fällt ganz oder verringert sich, wenn Schüler/innen oder ihre im Haushalt lebenden Unterhaltsleistenden 

zu Beginn beziehungsweise im Laufe des Schuljahres Anspruch auf  

 

• Kindergeld für mindestens drei Kinder 

• Hilfe zum Lebensunterhalt oder 

• Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (Hartz IV)  
 

hatten. In diesen Fällen muss der Antrag einen entsprechenden Nachweis enthalten. 

 

Grundsätzlich immer muss der Antrag mit den entsprechenden Fahrausweisen und einer Schulbestäti-

gung beim Landratsamt Unterallgäu eingereicht werden. Antragsformulare sind im Gebäude 6 des Land-

ratsamts (Champagnatplatz 4, 1.Stock, Zimmer 237, Telefon 0 82 61/9 95-3 49) oder bei den Schulen er-

hältlich. 

 

Nähere Informationen findet man auch im Internet unter: www.unterallgaeu.de/schuelerbefoerderung 

 

Mindelheim, 7. Oktober 2019 
 

 

Hans-Joachim Weirather 

Landrat 


